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#ST# Bundesbeschluss
über

das Volksbegehren vom 23. Juli 1946 für die Rückkehr
zur direkten Demokratie

(Vom 8. Februar 1949)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in das Volksbegehren vom 28. Juli 1946 für die Bückkehr
zur direkten Demokratie und in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Fe-
bruar 1948,

gestützt auf Art, 121 ff. der Bundesverfassung und Art, 8 ff, des Bundes-
gesetzes vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbegehren und Ab-
stimmungen über die Eevision der Bundesverfassung,

beschliesst:

Art. 1.

Das Volksbegehren vom 28. Juli 1946 für die Eückkehr zur direkten De-
mokratie wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unterbreitet.

Dieses Volksbegehren lautet wie folgt:
«Die unterzeichneten Schweizerbürger verlangen, gestützt auf Art. 121

der Bundesverfassung, die Aufhebung von Art. 89, Abs. 3, der Bundes-
verfassung (Dringlichkeitsklausel) und dessen Ersetzung durch einen
neuen:

Art. SÖ^18. Allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse, deren Inkraft-
treten keinen Aufschub erträgt, können durch die Mehrheit aller Mitglieder
in jedem der beiden Eäte sofort in Kraft gesetzt werden; ihre Gültigkeits-
dauer ist zu befristen.

Wird von 80 000 stimmberechtigten Schweizerbürgern oder von acht
Kantonen eine Volksabstimmung verlangt, treten die sofort in Kraft ge-
setzten Beschlüsse ein Jahr nach ihrer Annahme durch die Bundesversamm-
lung, ausser Kraft, soweit sie nicht innerhalb dieser Frist vom Volke gut -
geheissen wurden; in diesem Falle können sie nicht erneuert werden.
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Die sofort in Kraft gesetzten Bundesbeschlüsse, welche sich nicht auf
die Verfassung stützen, müssen innert Jahresfrist nach ihrer Annahme durch
die Bundesversammlung von Volk und Ständen genehmigt werden; andern-
falls treten sie nach Ablauf dieses Jahres ausser Kraft und können nicht
erneuert werden.»

Art. 2.

Dem Volke und den Ständen wird die Verwerfung des Volksbegehrens
beantragt.

Art. 8.

Der Bundesrat wird mit dein Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den. 22. September 1948.

Der Präsident: A. Picot

Der Protokollführer: Leimgruber

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 8. Februar 1949.

.. • Der Präsident: Wenk
7809 Der Protokollführer: Cil. Oser
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